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Verordnung 
zur Übertragung von Befugnissen nach den §§ 58 

und 59 der Landeshaushaltsordnung 

Vom 10. Dezember 1990 

Aufgrund des § 58 Abs. 1 Satz 2 und des § 59 Abs. 1 Satz 2 
der Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 14. Dezember 
1971 (GV. NW. S. 397), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18. Dezember 1987 (GV. NW. S. 490), wird mit Einwilligung 
des Finanzministeriums verordnet: 

§ 1 

Den Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen und 
der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen wird, 
soweit es sich nicht um die Wahrnehmung von Aufgaben 
als Amt für Ausbildungsförderung handelt, die Befugnis 
übertragen, 

1. Verträge gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 1 LHO zum Nachteil des 
Landes bis zu einem Betrag von 25000 DM pro Jahr 
aufzuheben oder zu ändern, 

2. Vergleiche gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 2 LHO abzuschließen, 
soweit die entsprechenden Haushaltsmittel zur Dek~ 
kung der dem Land durch den Abschluß eines Ver~ 
gleichs entstehenden Ausgaben oder Verpflichtungen 
zur Verfügung stehen. 

§2 

Den wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nord­
rhein~Westfalen wird, soweit es sich nicht um die Wahr­
nehmung von Aufgaben als Amt für Ausbildungsförde­
rung handelt, die Befugnis übertragen, 

1. Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 1 LHO 
a) bei Beträgen bis zu 40000 DM mit einer Stundungs~ 

dauer bis zu 18 Monaten, 
b) bei Beträgen bis zu 10000 DM mit einer Stundungs­

dauer bis zu drei Jahren 
zu stunden, 

2. Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 2 LHO 
a) bei Beträgen bis zu 20000 DM befristet, 
b) bei Beträgen bis zu 10000 DM unbefristet 
niederzuschlagen, 

3. Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO bei Beträgen 
bis zu 15000 DM zu erlassen. 

§3 

Den Fachhochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen, 
den Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen, 
der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, 
der Zentralbibliothek der Medizin, 
der Sozialakademie Dortmund, 
dem Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nord­
rhein~Westfalen 

wird die Befugnis übertragen, 

1. Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 1 LHO bei Beträgen 
bis zu 10000 DM mit einer Stundungsdauer bis zu 
18 Monaten zu stunden, 

2. Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 2 LHü 
a) bei Beträgen bis zu 6000 DM befristet, 
b) bei Beträgen bis zu 1500 DM unbefristet 
niederzuschlagen, 

3. Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 NT. 3 LHO bei Beträgen 
bis zu 1000 DM zu erlassen. 

§4 

Den Hochschulen als Ämter für Ausbildungsförderung 
wird die Befugnis übertragen, 

1. Vergleiche gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 2 LHO abzuschließen, 
soweit die entsprechenden Haushaltsmittel zur Dek­
kung der dem Land durch den Abschluß eines Verglei­
ches entstehenden Ausgaben oder Verpflichtungen zur 
Verfügung stehen, 

2. Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 1 LHO bei Beträgen 
bis zu 10000 DM mit einer Stundungsdauer bis zu 
18 Monaten zu stunden, 

3. Anspruche gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 2 LHO 
a) bei Beträgen bis zu 6000 DM befristet, 
b) bei Beträgen bis zu 3000 DM unbefristet 
niederzuschlagen, 

4. Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO bei Beträgen 
bis zu 1000 DM zu erlassen. 

§5 

Dem Landesamt für Ausbildungsförderung wird, soweit 
meine Fachaufsicht gegeben ist, die Befugnis übertragen, 

1. Vergleiche gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 2 LHO abzuschließen, 
soweit die entsprechenden Haushaltsmittel zur Dek­
kung der dem Land mit dem Abschluß eines Vergleichs 
entstehenden Ausgaben oder Verpflichtungen zur Ver~ 
fügung stehen, 

2. Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 NT. 1 LHO 
a) bei Beträgen bis zu 10000 DM mit einer Stundungs~ 

dauer bis zu zehn Jahren, 
b) bei Beträgen bis zu 50000 DM mit einer Stundungs­

dauer bis zu drei Jahren 
zu stunden, 

3. Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 2 LHO 
a) bei Beträgen bis zu 20000 DM befristet, 
b) bei Beträgen bis zu 10000 DM unbefristet 
niederzuschlagen, 

4. Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO bei Beträgen 
bis zu 6000 DM zu erlassen. 

§6 

Dem Landesamt für Besoldung und Versorgung, soweit 
dieses für die Besoldungs~ und Vergütungsfälle meines 
Geschäftsbereichs - ausgenommen Ministerium - zustän­
dig ist, wird die Befugnis übertragen, 

1. Vergleiche gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 2 LHO zur Erledigung 
von Rechtsstreitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis der 
Angestellten und Arbeiter abzuschließen, soweit die 
entsprechenden Haushaltsmittel zur Deckung der dem 
Land durch den Abschluß eines Vergleiches entstehen­
den Ausgaben oder Verpflichtungen zur Verfügung 
stehen, 

2. Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Nr.2 LHO 
a) bei Beträgen bis zu 20000 DM befristet, 
b) bei Beträgen bis zu 10000 DM unbefristet 
niederzuschlagen. 

§7 

In den Fällen von grundsätzlicher Bedeutung ist unab­
hängig von der Höhe di?s Anspruchs meine vorherige Zu~ 
stimmung einzuholen. Über- und außertarifliche Leistun­
gen sind auch im Vergleich nur mit Einwilligung des Fi­
nanzministeriums zulässig. 

§B 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Übertra­
gung von Befugnissen nach den §§ 58 und 59 der Landes­
haushaltsordnung vom 31. Mai 1980 (GV. NW. S. 679), zu­
letzt geändert durch Verordnung vom 17. März 1986 
(GV. NW. S. 341) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 10. Dezember 1990 

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein~Westfalen 

Anke Brunn 

- GV. NW. 1991 S. 6. 
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. . Verordnung 
zur Anderung der Verordnung 

zur Ubertragung von Befugnissen nach den 
§§ 57 bis 59 der Landeshaushaltsordnung 

Vom 27. Dezember 1990 

Aufgrund der §§ 58 Abs. 1 letzter Satz und 59 Abs. 1 letz­
ter Satz der Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 14. De­
zember 1971 (GV. NW. S. 397) wird mit Einwilligung des 
Finanzministeriums für die Behörden und Einrichtungen 
meines Geschäftsbereichs verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung zur Übertragung von Befugnissen nach 
den §§ 57 bis 59 der Landeshaushaltsordnung vom 29. De­
zember 1972 (GV. NW. 1973 S. 18), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 10. Januar 1983 (GV. NW. S. 13), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 2 wird geändert: 
Nummer 1: Die Zahl ,,5000" wird durch die Zahl ,,15000" 
ersetzt; 
Nummer 3: Die Zahl ,,10000" wird durch die Zahl 
,,40000" und die Zahl ,,2000" wird durch die Zahl ,,10000" 
ersetzt; 
Nummer 4 Buchstabe a): Die Zahl ,,10000" wird durch 
die Zahl ,,20000" ersetzt; 
Nummer 4 Buchstabe b): Die Zahl ,,5000" wird durch die 
Zahl ,,25000" ersetzt; 
Nummer 5: Die Zahl ,,3000" wird durch die Zahl ,,15000" 
ersetzt. 

2. In § 3 wird geändert: 
Nummer 1: Die Zahl ,,5000" wird durch die Zahl ,,25000" 
ersetzt; 
Nummer 2 Buchstabe a): Die Zahl ,,3000" wird durch die 
Zahl ,,6000" ersetzt; 
Nummer 2 Buchstabe b): Die Zahl ,,1500" wird durch die 
Zahl" 7 500" ersetzt; 
Nummer 3: Die Zahl ,,500" wird durch die Zahl ,,2500" 
ersetzt. 

3. In § 4 wird geändert: 
Streichung der Worte: "und den Regierungspräsidenten 
in Köln"; 
Nummer 1: Die Zahl ,,20000" wird durch die Zahl 
,,80000" ersetzt; 
Nummer 2 Buchstabe a): Die Zahl ,,40000" wird durch 
die Zahl ,,1 00000" ersetzt; 
Nummer 2 Buchstabe b): Die Zahl ,,20000" wird durch 
die Zahl ,,80000" ersetzt. 

4. In § 5 wird geändert: 
Nummer 1 Buchstabe a): Die Zahl ,,20000" wird durch 
die Zahl ,,80000" und die Zahl ,,5000" wird durch die 
Zahl ,,25000" ersetzt; 
Nummer 1 Buchstabe b): Die Zahl ,,20000" wird durch 
die Zahl ,,40000" und die Zahl ,,10000" wird durch die 
Zahl ,,50000" ersetzt; 
Nummer 1 Buchstabe cl: Die Zahl ,,3000" wird durch die 
Zahl ,,15000" ersetzt; 
Nummer 2 Buchstabe b): Die Zahl ,,10000" wird durch 
die Zahl ,,20000" ersetzt; 
Nummer 2 Buchstabe cl: Die Zahl ,,3000" wird durch die 
Zahl ,,15000" ersetzt. 

Artikel 11 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 27. Dezember 1990 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westialen 

Schnoor 

- GV. NW. 1991 S.7. 
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" Verordnung 

zur Anderung der Verordnung über die Zulassung 
der regelmäßigen Datenübennittlung von 
Meldebehörden an andere Behörden oder 

sonstige öffentliche Stellen (MeldDUv NW) 

Vom 28. Dezember 1990 

Aufgrund des § 31 Abs. 5 des Meldegesetzes NW - MG 
NW - vom 13. Juli 1982 (GV. NW. S. 474), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. November 1989 (GV. NW. S. 640), 
wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung über die Zulassung der regelmäßigen 
Datenübermittlung von Meldebehörden an andere Behör­
den oder sonstige öffentliche Stellen vom 20. Juni 1983 
(GV. NW. S. 221), geändert durch Verordnung vom 6. Au­
gust 1986 (GV. NW. S. 594), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Bei Datenübermittlungen nach dieser Verordnung 
sind der Datensatz für das Meldewesen (Einheitlicher 
Bundes-/Länderteil - DSMeld) und der Datensatz für 
das Meldewesen - Landesteil Nordrhein-Westfalen 
(DSMeld-Teil NW) zugrundezulegen. Der Einheitliche 
Bundes-/Länderteil des Datensatzes für das Meldewe­
sen ist am 21. Oktober 1982 von der Bundesvereinigung 
der kommunalen Spitzenverbände, der Landesteil 
Nordrhein-Westfalen am 4. Juni 1983 von der Arbeits­
gemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nord­
rhein-Westfalen, Lindenallee 13-17, 5000 Köln 51, her­
ausgegeben worden." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3; Satz 1 erhält 
folgende Fassung: 

"Die regelmäßige Übermittlung von Daten in den in 
dieser Verordnung geregelten Fällen erfolgt in schriftli­
cher Form sowie nach näheren Vereinbarungen durch 
Datenübertragung oder auf Datenträgern, soweit nach­
folgend nichts anderes bestimmt wird; automatisierte 
Verfahren, die die Übermittlung personenbezogener 
Daten aus dem Melderegister durch Abruf ermöglichen, 
sind nur nach Maßgabe der §§ 5, 6, 7, 8 und 8 a zulässig." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

2. In § 2 Abs. 2 Nr. 6 werden hinter den Wörtern "Vor- und 
Familienname," die Wörter "akademische Grade," ein­
gefügt. 

3. In § 4 Abs. 1 werden hinter dem Wort "Hebamme," das 
Wort "Entbindungspfleger," und hinter dem Wort "Zyto­
logie-Assistent," die Wörter "sozialmedizinischer Assi­
stent," eingefügt. 

4. § 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 2 werden die Wörter "akademischer 

Grad" durch die Wörter "akademische Grade" er­
setzt. 

b) Als Nummer 4 wird das Wort "Geschlecht," einge­
fügt. Die bisherigen Nummern 4 bis 6 werden die 
Nummern 5 bis 7. 

5. § 5 erhält folgende Fassung: 

.. § 5 
Datenübermittlungen an Finanzbehörden 

(1) Zur Erfassung der Einwohner für Zwecke der Be­
steuerung (§§ 85, 88, 136 AO) sowie zur Sicherung des 
Steueraufkommens dürfen die Meldebehörden den für ih­
ren Bereich zuständigen Finanzämtern folgende Daten 
derjenigen Einwohner übermitteln, die sich gemäß § 13 
Abs. 1 MG NW angemeldet oder gemäß § 13 Abs. 2 MG NW 
abgemeldet haben: 
1. Vor- und Familiennamen, 
2. frühere Namen, 
3. akademische Grade, 
4. Geschlecht, 
5. Tag der Geburt, 
6. bisherige und neue Anschriften (Haupt- und Neben­

wohnung), 
7. Tag des Einzugs bzw. Auszugs. 
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(2) Soweit die Meldebehörden das Melderegister auto­
matisiert führen, dürfen die genannten Daten zum Abruf 
im automatisierten Verfahren bereitgehalten werden. Die 
Finanzbehörden dürfen von der Möglichkeit des Abrufs 
nur Gebrauch machen, wenn die Kenntnis der Daten im 
Einzelfall zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens 
oder gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen, eines 
Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines 
Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrig­
keit erforderlich ist. Sie haben durch technische und or­
ganisatorische Maßnahmen sicherzustellen, daß der Abruf 
nur durch hierzu berechtigte Bedienstete erfolgt." 

6. § 6 erhält folgende Fassung: 

,,§ 6 
Datenübermittlungen an Ausländerbehörden 

(1) Werden Meldedaten nach den Vorschriften der Ver­
ordnung über Datenübermittlungen an die Ausländer­
behörqen (Ausländerdatenübermittlungsverordnung -
AusIDW) vom 18. Dezember 1990 (BGB!. I S. 2997) über­
mittelt, richten sich Verfahren und Datensicherung nach 
§ 1 Abs. 2 und 3 dieser Verordnung. 

(2) Soweit die Meldebehörden das Melderegister auto­
matisiert führen, dürfen die in der Ausländerdatenüber­
mittlungsverordnung genannten Daten zum Abruf im au­
tomatisierten Verfahren bereitgehalten werden. Die Aus­
länderbehörden dürfen von der Möglichkeit des Abrufs 
nur Gebrauch machen, wenn die Kenntnis der Daten im 
Einzelfall erforderlich ist. Sie haben durch technische und 
organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, daß der Ab­
ruf nur durch hierzu berechtigte Bedienstete erfolgt." 

7. In § 7 Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter "dem Landeskri­
minalamt" durch die Wörter "den Zentralen Polizei­
technischen Diensten" ersetzt. 

8. § 8 erhält folgende Fassung: 

,,§ 8 
Datenübermittlungen an Straßenverkehrsämter 

Soweit automatisierte Verfahren, die den Abruf von Da­
ten ermöglichen, bestehen, dürfen die Meldebehörden aus 
Anlaß der Zulassung, der Überprüfung der Verkehrssi­
cherheit, von Maßnahmen beim Fehlen des Versiche­
rungsschutzes und der Stillegung von Fahrzeugen, der Er­
teilung von Auskünften über Fahrzeughalter, der Ertei­
lung von Fahrerlaubnissen und der Ersatzausfertigung 
von Führerscheinen den Straßenverkehrsämtern folgende 
personenbezogene Daten übermitteln, um die Richtigkeit 

der in diesen Verfahren benötigten Daten überprüfen zu 
können: 

1. Vor- und Familiennamen, 
2. frühere Namen, 
3. akademische Grade, 
4. Geschlecht, 
5. Tag und Ort der Geburt, 
6. Anschriften (Haupt- und Nebenwohnung), 
7. Sterbetag." 

9. Nach § 8 wird als § 8 a eingefügt: 

,,§ 8a 
Datenübermittlungen an Katasterbehörden 

Soweit die Meldebehörden das Melderegister automati­
siert führen, dürfen zur Erfüllung der den Katasterbehör­
den durch Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben für 
die zuständigen Katasterbehörden folgende personenbe­
zogene Daten zum Abruf im automatisierten Verfahren 
bereitgehalten werden: 

1. Vor- und Familiennamen, 
2. akademische Grade, 
3. gegenwärtige und frühere Anschriften, 
4. gesetzlicher Vertreter (Vor- und Familiennamen, aka-

demische Grade, gegenwärtige und frühere Anschrift). 

Die Katasterbehörden dürfen von der Möglichkeit des 
Abrufs nur Gebrauch machen, wenn die Kenntnis der Da­
ten im Einzelfall erforderlich ist. Sie haben durch techni­
sche und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, 
daß der Abruf nur durch hierzu berechtigte Bedienstete 
erfolgt." 

10. In § 9 Abs. 2 werden als Nummer 3 die Wörter "akade­
mische Grade," eingesetzt. Die bisherigen Nummern 3 
bis 7 werden die Nummern 4 bis 8. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 28. Dezember 1990 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Schnoor 

- GV. NW.1991 S. 7. 
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